
Der finale Basel-III-Regulierungsvorschlag (Teil I)

Auswirkungen von Basel III  
auf Finanzmärkte, Finanz- 
institute und Realwirtschaft 
Am 16. Dezember 2010 hat der Baseler Ausschuß für Bankenaufsicht (BCBS) die 
finalen Basel-III-Regelungsvorschläge in Form von zwei Rahmenregelungskata-
logen zu den Themen Eigenkapital und Liquidität veröffentlicht. Im Gegensatz 
zu vorangehenden Regelungen stehen diesmal nicht vornehmlich die Verbesse-
rung der Risikomanagement-Prozesse und -Systeme sowie die Anpassung an die 
individuellen, betriebswirtschaftlich unterschiedlich ausgestalteten Geschäfts-
modelle der Institute im Fokus, sondern es soll – als Reaktion auf die Finanzkri-
se und die dabei zu beobachtende Handlungsunfähigkeit mancher Bankinstitute 
– vor allem die zur Risikodeckung maßgebliche Eigenkapital- und Liquiditätsba-
sis quantitativ und qualitativ gestärkt werden. 
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Anzeige

Die zu diesem Zweck vorgesehenen in-
tensiven Regelungen stehen teilweise 

im Widerspruch zu den bereits implemen-
tierten Risikomanagement-Grundsätzen 
und werden tief greifende Auswirkungen 
auf die regulierten Finanzmärkte, auf die 
Geschäftsmodelle der Finanzinstitute und 
die von Banken finanzierten Kundengrup-
pen haben. 

Rechtliche Rahmenbedingungen

Nachdem der Baseler Ausschuß für Ban-
kenaufsicht (BCBS) als Organ der Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ) im Dezember 2009 das Konsultati-
onspapier zur Stärkung der Widerstands-
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fähigkeit des Bankensystems [Vgl. BCoBS, 
2009] veröffentlicht hat, wurden – als Re-
sultat der im Rahmen des G-20 Gipfels in 
Seoul im November 2010 erzielten Eini-
gungen – anschließend nach nur einem 
Jahr (am 16. Dezember 2011) die finalen 
Basel-III-Regelungsvorschläge in Form 
der beiden Rahmenwerke zur Erhöhung 
der Qualität, Quantität und Flexibilität des 
Eigenkapitals [Vgl. BCoBS, 2010a] sowie 
zu den zukünftigen Liquiditätsstandards 
[Vgl. BCoBS, 2010b] beschlossen und 
publiziert. Diese unter dem Arbeitstitel 
„CRD IV“ [Vgl. EU-Kommission, 2009] 
völkerrechtlich erzielte Übereinkunft ent-
faltet zwar keine unmittelbare Rechtsbin-
dungswirkung („soft law“), jedoch geht 
von den Standards im Ergebnis zumindest 
eine faktische Bindungswirkung aus. In 
der Folge ist von einer inhaltlich nahezu 
deckungsgleichen Ausgestaltung im Rah-
men der Kapitaladäquanzrichtlinie durch 
das Europäische Parlament und einer da-
rauf folgenden Übertragung ins Kreditwe-
sengesetz (KWG) durch den Deutschen 
Bundestag auszugehen.

Ziel des umfangreichen und sehr de-
taillierten Basel-III-Reformpakets ist die 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit des ge-
samten Bankensystems zur Vermeidung 
zukünftiger Finanzkrisen im Allgemein 
und die Stabilisierung der Kreditinstitute 
mit Hilfe von international harmonisier-
ten, einheitlichen Standards im Besonde-
ren. Diese Ziele sollen durch eine Reihe 
von an unterschiedlichen Stellen anset-
zenden Maßnahmen erreicht werden. 
Im Gegensatz zu den bisher verfolgten 
Ansatzpunkten der Förderung von im-
mer sensitiveren und fortschrittlicheren 
Risikomanagementsystemen steht dies-
mal vor allem die Erhöhung der qualita-
tiven und quantitativen Anforderungen an 
das zur Risikodeckung heranzuziehende 
Eigenkapital im Vordergrund. Darüber 
hinaus werden eine risikounabhängige 
Kennziffer zum Verschuldungsgrad („Le-
verage Ratio“) und globale Liquiditätsstan-
dards eingeführt. 

Im vorliegenden ersten Teil des zweitei-
ligen Beitrags zu diesem Thema werden 
zunächst die rechtlichen Grundlagen und 
die Neustrukturierung des Eigenkapital-
begriffs dargestellt. Des Weiteren werden 
die Vorgaben im Hinblick auf die vorge-
sehene „Leverage Ratio“ sowie die neuen 
Metriken LCR („Liquidity Coverage Ratio“) 

und NSFR („Net Stable Funding Ratio“) 
beschrieben. Der zweite Teil des Beitrags 
(erscheint in Ausgabe 12/2011 des RISI-
KO MANAGER) widmet sich dann den 
Folgen der neuen regulatorischen Rah-
menbedingungen für die Geschäftsmodel-
le der Banken und für die Realwirtschaft.

Neustrukturierung des 
Eigenkapitalbegriffs 
und Verschärfungen der 
Eigenkapitalquote

Eigenkapital-Passiva im „Zähler“

Die risikogewichteten Aktiva mußten bis-
lang mit acht Prozent des Eigenkapitals 
unterlegt werden. Durch die neuen Basel-
III-Regelungen erhöhen sich zukünftig 
die Mindestanforderungen an die Qualität 
und den Umfang des zur Risikodeckung 
herangezogenen Eigenkapitals. Dadurch 
wird der im Laufe der Finanzkrise ge-
wonnenen Erkenntnis Rechnung getra-
gen, dass die bislang herangezogenen Ei-
genkapitalbestandteile quantitativ nicht 
ausreichend und die den entsprechenden 
Qualitätsschichten Tier 1, 2 und 3 zugrun-
deliegenden Qualitätsbewertungen nicht 
streng genug waren. 

In der Folge sollen mit Basel III konsi-
stente, transparente und grenzüberschrei-
tend gültige Regelungen zur Bestimmung 
des Eigenkapitals geschaffen werden, 
nach denen es zukünftig nur noch zwei 
Qualitätsstufen gibt: Das Tier-1-(Kern-)Ka-
pital soll die Unternehmensfortführung 
(„going concern“) in der Form gewähr-
leisten, dass mit seiner Hilfe laufende 
Verluste in einem erheblichem Umfang 
aufgefangen werden sollen. Zweckbe-
stimmung des nicht mehr in zwei Unter-
klassen unterteilten Tier-2-(Ergänzungs-) 
Kapitals ist es, im Falle der Insolvenz 
(„gone concern“) Verluste weitgehend zu 
absorbieren.

Die Mindestquote des als originäre Ri-
sikodeckungsmasse dienenden „harten 
Kernkapitals“ wird deutlich von zwei auf 
4,5 Prozent erhöht. Insgesamt sieht die 
überarbeitete Definition des Kernkapitals 
eine schrittweise bis 2015 einzuführen-
de Quote von sechs Prozent vor, die sich 
aus der Quote für das „harte Kernkapital“ 
i. H. v. 4,5 Prozent und der Quote für das 
weiche Kernkapital i. H. v. 1,5 Prozent zu-
sammensetzt. Rechnet man das zukünftig 
vorzuhaltende Ergänzungskapital i. H. v. 
zwei Prozent hinzu, erfüllen die Institute 

die Gesamtkapitalquote dann, wenn sie 
wenigstens über Eigenmittel i. H. v. acht 
Prozent der Risikopositionen verfügen. 

Zusätzlich zur Gesamtkapitalquote ist 
schrittweise bis 2019 ein zusätzlicher Ka-
pitalerhaltungspuffer i. H. v. 2,5 Prozent 
aufzubauen, der ebenfalls aus Kernkapi-
talbestandteilen zusammengesetzt sein 
muss und nur in Krisenzeiten unterschrit-
ten werden darf. Zieht man das Ergän-
zungskapital i. H. v. zwei Prozent hinzu, 
ergibt sich eine gegenüber Basel II um 
2,5 Prozentpunkte erhöhte Gesamtkapi-
talquote i. H. v. 10,5 Prozent. 

Darüber hinaus können einzelne Län-
der für große global vernetzte und da-
durch „systemrelevante“ Institute („sy-
stematically important financial institu-
tions“) einen zusätzlichen Puffer zur Stei-
gerung der Verlustabsorptionsfähigkeit 
einfordern. Die Nichteinhaltung dieser 
Anforderungen soll unmittelbare Konse-
quenzen haben: Je knapper das Eigenka-
pital die Mindestanforderungen erfüllt, 
desto stärkere Einschränkungen sollen so 
lange hinsichtlich etwaiger Gewinnaus-
schüttungen (Dividenden, Aktienrückkäu-
fen, Boni) greifen, bis das Eigenkapital 
wieder aufgestockt ist. Eine Übersicht der 
Veränderungen der Kapitaldefinition und 
der erhöhten Kapitalanforderungen ist 
t Abb. 01 zu entnehmen.

Zur inhaltlichen Definition des „harten“ 
Kernkapitals („Tier 1a“) hat die Kommis-
sion im Arbeitspapier zur CRD IV einen 
Katalog von 14 Kriterien erarbeitet, welche 
für eine entsprechende Anerkennung er-
füllt werden müssen. Hierbei ist nach der 
Rechtsform der Banken zu differenzieren: 

Deutsche Banken in der Rechtsform 
der Aktiengesellschaft (AG) müssen dem-
nach ihre Finanzierung überwiegend auf 
„common equity“ umstellen. Als „com-
mon equity“ werden lediglich das stimm-
berechtigte, gezeichnete Kapital und die 
aus der Emission von „common equity“ 
stammenden Kapitalrücklagen definiert. 
Finanzierungsinstrumente außerhalb 
von Aktien und einbehaltenen Gewinnen 
werden hingegen bei AGs ab 2013 nicht 
mehr als „hartes Kernkapital“ anerkannt. 
Dies soll nach dem Grundsatz „form over 
substance“ selbst dann gelten, wenn diese 
zweifelsfrei verlustabsorbierend sind, wie 
beispielsweise auch stille Beteiligungen 
mit verbindlichen Klauseln zur Verlust-
teilnahme. Letzt genannte Finanzierungs-
instrumente werden zukünftig nur noch 
als „zusätzliches Kernkapital“ („Tier 1b“) 

Fortsetzung von Seite 1
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angesehen, für 
das ebenfalls ein 
Katalog mit 14 
Kriterien erarbei-
tet wurde. 

Gemäß der 
Baseler Kapital-
standards sind 
bei Instituten an-
derer Rechtsform 
– hierzu zählen 
i n s b e s o n d e r e 
auch Sparkas-
sen, Genossen-
schaf t sbanken 
und die meisten 
Landesbanken – 
äquivalente und 
i n s b e s o n d e r e 
die typischen Ei-
genkapitalinstru-
mente weiterhin 
anerkennungsfä-
hig. 

In der Gesamt-
schau sollen die im Anforderungskata-
log für das „Tier 1a“-Kapital aufgestell-
ten Kriterien sicherstellen, dass die zum 
„common equity“ hinzuzurechenden 
Kapitalbestandteile bilanziell und insol-
venzrechtlich als nachrangig zu behan-
deln sind und damit uneingeschränkt zur 
Verlustkompensation genutzt werden kön-
nen. „Tier 1b“-Kapitalbestandteile sollen 
hingegen keiner Fristenbindung unterlie-
gen und vollumfänglich zur Deckung von 
Verlusten dienen. Eine Verwendung der in 
diese Kategorie fallenden Instrumente soll 
im Ermessen der Institute liegen. 

Abschließend wurde auch für das „Tier 
2“-Ergänzungskapital ein neun Kriterien 
umfassender Katalog erstellt, der ebenfalls 
auf die Qualität (Dauerhaftigkeit, Verlust-
teilnahme und Flexibilität von Zahlungen) 
der Kapitalbestandteile  abstellt, die dem-
nach u. a. nachrangig zu den Einlagen 
und dem allgemeinen Fremdkapital des 
Instituts sein sollen. Drittrangmittel (ehe-
mals „Tier 3“) können hingegen zukünftig 
bankaufsichtsrechtlich nicht mehr als an-
rechenbares Eigenkapital genutzt werden. 
Die Anrechnungsfähigkeit von Hybrid-
kapitalinstrumenten – also Kapitalinstru-
menten, die sich aufgrund einer Verlust-
teilnahme bei gleichzeitiger Kündbarkeit 
weder dem Eigen- noch dem Fremdkapi-
tal eindeutig zuordnen lassen – soll nach 
Basel III ab dem 1. Januar 2013 jedes Jahr 
um zehn Prozent reduziert werden.

Risiko-Aktiva im „Nenner“

Neben diesen Verschärfungen auf der 
„Zähler“-Seite der Eigenkapitalermitt-
lungsformel werden im Zuge von Basel III 
zusätzlich eine Reihe von Regelungen in 
Bezug auf den „Nenner“, also die risikoge-
wichteten Aktiva (RWA, „risk weighted as-
sets“), eingeführt, die in ihrer Gesamtheit 
zu einer Erhöhung der RWAs und damit 
zu höheren Kapitalanforderungen führen. 

Die neuen Regelungen ergänzen hierbei 
das bereits 2009 vom Baseler Ausschusses 
verabschiedete und spätestens Ende 2011 
einzuführende „CRD III“-Änderungspa-
ket, aufgrund dessen sich die Risikobewer-
tung und damit die Kapitalunterlegung für 
Handelsbuchgeschäfte sowie für komplexe 
strukturierte Verbriefungstransaktionen 
und Wiederverbriefungen spürbar erhö-
hen werden. Insbesondere sollen fortan 
zum einen bei der Besicherung von Risi-
koaktiva zusätzliche Haircuts auf finan-
zielle Sicherheiten in Form von Verbrie-
fungspapieren angewendet werden und 
zum anderen Wiederverbriefungspapiere 
grundsätzlich nicht mehr als finanzielle Si-
cherheiten akzeptiert werden. Ein weiterer 
Ansatzpunkt ist die nun schärfere Risiko-
bewertung von Kontrahentenausfallrisiken 
(„counterparty credit risks“, CCR).

Grundsätzlich gelten die Eigenmittel 
eines Instituts als angemessen, wenn 
sowohl die Eigenkapitalanforderungen 

für Adressrisiken und das operationelle 
Risiko als auch die Eigenmittelanforde-
rungen für die Marktrisiken erfüllt sind. 
Zukünftig sind im Vergleich zu Basel II 
bei bestimmten Geschäften insbesonde-
re die Kontrahentenrisiken mit mehr Ei-
genkapital zu unterlegen. Das klassische 
Kreditgeschäft beinhaltet aus Sicht des 
kreditgebenden Instituts nur ein einsei-
tiges Risiko, dem auf der Seite des Kredit-
nehmers kein Risiko gegenüber steht. Die 
Besonderheit des Kontrahentenausfallri-
sikos liegt darin, dass beispielsweise bei 
derivativen Geschäften aus Sicht beider 
Kontrahenten das Risiko gegeben ist, dass 
der jeweilige Kontrahent der Transakti-
on vor der endgültigen Abwicklung der 
resultierenden Zahlungsverpflichtungen 
ausfallen könnte. 

Wesentliche Bestimmungsgröße der 
risikogewichteten Aktiva ist der Forde-
rungswert bei Ausfall („exposure at de-
fault“, EAD). Dieser muss bei Geschäften 
jenseits des klassischen Kreditgeschäfts 
unter Berücksichtigung von Marktrisiken 
unter Verwendung eines Aufschlags („Add 
on“) ermittelt oder mittels eines Modells 
berechnet werden. Sofern das Institut 
die Interne-Modelle-Methode (IMM) ver-
wendet, wird der EAD in der Regel über 
den erwarteten Wiederbeschaffungswert 
bei Ausfall („expected positive exposure“, 
EPE) modelliert. Nach den neuen Basel-
III-Bestimmungen soll zukünftig auf der 

Änderung des Kapitalbegriffs
t Abb. 01
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Basis einer dreijährigen Datenhistorie, 
die mindestens eine einjährige Stresspe-
riode beinhalten soll, zusätzlich neben 
dem effektivem EPE (also dem über die 
Zeit ermittelten gewogenen Durchschnitt 
der erwarteten effektiven Wiederbeschaf-
fungswerte) eine „Stress-EPE“ ermittelt 
und als EAD das größere der beiden EPEs 
als Grundlage zur Ermittlung der Unter-
legungserfordernisse verwendet werden. 
In der Folge ist mit einem tendenziellen 
Anstieg des EPE und damit auch des EAD 
und der risikogewichteten Aktiva insge-
samt zu rechnen.

Eine weitere Erhöhung der Risikoakti-
va ist aufgrund der diversen, den Kontra-
hentenrisiken stärker Rechnung tragenden 
Neuerungen zu OTC-(„over the counter“)-
Derivaten zu erwarten. So kommen die 
Anforderung zur Identifizierung von spezi-
ellen Korrelationsrisiken („specific wrong-
way risks“) bei OTC-Derivaten, Pensions-
geschäften und Wertpapiertransaktionen 
und die darauf basierende Verpflichtung 
zur Unterlegung mit mehr Eigenkapital 
hinzu. Anders als allgemeine Korrelati-
onsrisiken, welche in Abhängigkeiten zwi-
schen der Ausfallwahrscheinlichkeit des 
Kontrahenten („probability of default“, PD) 
mit allgemeinen Marktrisiken begründet 
sind, müssen zumindest spezielle Korrela-
tionsrisiken (also wechselseitige Einflüsse 
von Wiederbeschaffungswert und PD der 
Kontrahenten aufgrund von Abhängig-
keiten zum Emittenten und zur Art der 
Geschäfte) mit zusätzlichem Eigenkapital 
unterlegt werden. 

Darüber hinaus gibt es zukünftig eine 
explizite Eigenkapitalanforderung für Bo-
nitätsverschlechterungen von OTC-Deri-
vate-Kontrahenten (Risiko des „credit value 
adjustement“, CVA): Institute, welche die 
Interne-Modelle-Methode verwenden und 
hierbei den EPE selbst modellieren, müs-
sen zur Kompensation eine so genannte 
„advanced CVA charge“ für OTC-Derivate 
ermitteln. Die übrigen Institute bestim-
men eine so genannte „standardised CVA 
charge“, die u. a. auf dem aktuellen EAD 
und externen Ratings basiert. 

Ferner wird bei OTC-Derivaten als Maß-
nahme zur Begrenzung des zukünftigen 
Ausfallrisikos („potential future exposure“) 
im Rahmen der Ausgleichszahlungen auf 
der Basis der Marktbewertung die „margin 
period“ (der Nachschussrisikozeitraum) 
unter bestimmten Voraussetzungen er-
höht, da in der Finanzkrise außergewöhn-
lich hohe Verluste aufgrund von Proble-

men bei der Abwicklung von Positionen 
auftraten. 

Ebenfalls als Maßnahme zur Verringe-
rung des Kontrahentenrisikos wird der 
Anreiz zur Nutzung von schon heute als ri-
sikomindernder Faktor angesehenen „Zen-
tralen Kontrahenten“ („Central Counter 
Parties“, CCPs) noch weiter verstärkt, da 
die Nutzung zentraler Clearingstellen im 
Gegensatz zu den steigenden Kapitalan-
forderungen für OTC-Geschäfte weiterhin 
Privilegierungswirkung bei der Risikoan-
rechnung entfaltet. Allerdings wird zu-
künftig dem Umstand Rechnung getragen, 
dass auch aufsichtsrechtlich akzeptierte 
CCPs nicht frei von Risiko sind: Zu Markt-
preisen bewertete Engagements der Ban-
ken gegenüber zentralen Gegenparteien 
sowie bei diesen hinterlegte Sicherheiten 
sollen daher eine moderate Risikogewich-
tung i. H. v. ein bis drei Prozent erhalten. 

Neue Eigenkapital-Kennzahl 
„Leverage Ratio“

Eine wichtige Lehre der Finanzkrise war 
die Erkenntnis, dass der von vielen Insti-
tuten bilanziell und außerbilanziell auf-
gebaute Verschuldungsgrad erhebliche 
Risiken beinhaltete. Durch eine „exzes-
sive“ Kreditvergabe in wirtschaftlichen 
Hochzeiten bei übermäßigem Einsatz 
von Fremdkapital und dementsprechend 
geringem Einsatz von Eigenkapital kam 
zugunsten der Institute ein Hebel-Effekt 
(„Leverage“) zum Tragen, der zunächst 
eine vergleichsweise höhere Eigenkapital-
rendite zur Folge hatte. Als die Marktwerte 
vor allem der strukturierten Produkte aber 
sanken, führte dies am Ende bei vielen 
Banken zu hohen Verlusten. Einer Ketten-
reaktion gleich verursachten diese wiede-
rum weitere Verluste, da zur Einhaltung 
der Eigenkapitalquote Risikoaktiva unter 
Wert verkauft werden mussten, da sich der 
Preisdruck auf dem Markt aufgrund des 
nun entstandenen Überangebots deutlich 
erhöhte. 

In der Folge war auch ein signifikanter 
Rückgang des Eigenkapitals zu vermer-
ken. Um zukünftig der Ursache einer der-
artigen Entwicklung entgegenzuwirken, 
beinhalten die Basel-III-Regelungen eine 
neue, institutsübergreifend verbindliche 
Höchstverschuldungskennziffer („Leve-
rage Ratio“), welche im Zähler der Berech-
nungsformel das neu definierte regulato-
rische Eigenkapital der Summe der bilan-
ziellen und außerbilanziellen Positionen 

(im Nenner) gegenüber stellt. Anders als 
bei der bereits eingeführten Eigenkapital-
quote sollen als Grundlage der Berechnung 
keine Risikogewichtungen oder Risiko-
minderungstechniken angewandt werden, 
damit mögliche Risikofehleinschätzungen 
von vorn herein ausgeschlossen werden 
können. Es sind jedoch die Ansätze der 
nationalen Rechnungslegungsstandards 
zu Grunde zu legen, so dass grundsätzlich 
Wertberichtigungen, jedoch keine Sicher-
heiten, zu berücksichtigen sind. 

Die Leverage Ratio, die im KWG als mo-
difizierte bilanzielle Eigenkapitalquote um-
gesetzt wird und außerdem im Rahmen 
der Säule III offen gelegt werden muss, ist 
damit als Ergänzung zur bekannten Eigen-
kapitalquote zu verstehen. Um eine grenz-
überschreitend einheitliche Berechnung 
der Kennziffer zu gewährleisten, wird 
mittelfristig eine internationale Harmoni-
sierung der Rechnungslegungsgrundlagen 
angestrebt. Mittels der neuen Richtgröße 
i. H. v. drei Prozent sollen sich für die 
Aufsicht neben der Deckelung der Gesamt-
verschuldung zusätzlich die Möglichkeiten 
eröffnen, Transparenz hinsichtlich des 
Verschuldungsgrads der Kreditinstitute 
zu schaffen und Banken mit hoher Ver-
schuldung unter besondere Beobachtung 
zu stellen, um etwaige Fehlallokationen 
rechtzeitig zu entdecken und durch ge-
eignete Sanktionen Krisensituationen von 
vorn herein zu verhindern. Ferner soll 
mit dem Höchstverschuldungsgrad eine 
normative Größe etabliert werden, die ein 
geringes Modellrisiko beinhaltet.

Neue Liquiditätsstandards

Flankiert werden die neuen Regelungen 
zur Eigenkapitalquotierung durch neue 
und erstmals einheitliche Liquiditätsstan-
dards. Hintergrund für diesen Ansatz ist 
die Erkenntnis, dass nicht die Insolvenz 
der Institute, sondern der erheblich früher 
greifende Mangel an Liquidität die Situ-
ation auf den Finanzmärkten derart ver-
schärft hat, dass es zur Finanzkrise gekom-
men ist. Eine besondere Rolle spielte dabei 
die praktizierte Liquiditätsfristentransfor-
mation, die es ermöglichte, dass langfristig 
gebundene Exposures durch kurzfristige 
refinanziert wurden. Die durch den wirt-
schaftlichen Abschwung entstanden Liqui-
ditätsengpässe wurden zusätzlich durch 
ein zunehmendes gegenseitiges Misstrau-
en der Finanzinstitute begünstigt, so dass 
diese in der Folge nicht mehr über genü-
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gend liquide Mittel verfügten. Derartigen 
Liquiditätsengpässen versucht der Baseler 
Ausschuß nun durch die Einführung von 
zwei verbindlichen permanent einzuhal-
tenden Liquiditätskennzahlen entgegen 
zu wirken.

Zum einen soll die LCR („Liquidi-
ty Coverage Ratio“) eine ausreichende 
kurzfristige Liquidität durch einen ent-
sprechenden Liquiditätspuffer sicher-
stellen. Bei der LCR handelt es sich um 
eine Messgröße der dispositiven Liquidi-
tätssteuerung, bei der bezogen auf einen 
Zeitraum von 30 Tagen im Zähler der LCR 
die hochwertigen, hochliquiden Aktiva den 
in einer Stressphase anfallenden Nettoli-
quiditätsabflüssen (im Nenner) gegenüber 
gestellt werden. Hierbei soll die Relation 
der genannten Positionen zu jedem Zeit-
punkt mindestens 100 Prozent betragen. 
Qualitativ erfüllt sind die Anforderungen 
an die zur Kompensation von Liquiditäts-
lücken herangezogenen Vermögenswerte, 
wenn es sich bei diesen auch in der Situati-
on einer gestressten Marktlage um unver-
züglich und ohne Abschläge liquidierbare 
Positionen handelt. 

Um eine Ungleichgewichtung zugun-
sten marktfähiger Schuldverschreibungen 
von Staaten und sonstigen öffentlichen 
Stellen auszuschließen, dürfen entgegen 
des ursprünglichen Vorschlages zukünftig 
bis zu 40 Prozent der hochliquiden Aktiva 
aus Schuldverschreibungen und Pfand-
briefen privater Emittenten bestehen, die 
keine Banken, Investmentgesellschaften 
oder Versicherungen sind. Diese „Level 
2“-Aktiva müssen jedoch mit einem Ab-
schlag von 15 Prozent versehen werden. 
Im Gegensatz zur bereits in der LiqV im-
plementierten Liquiditätskennzahl werden 
im Rahmen der LCR auch Eventualfor-
derungen berücksichtigt und alle poten-
ziellen Zahlungsströme sowie die wertbil-
denden Bestandteile des Liquiditätspuffers 
unter definierten Stressbedingungen mo-
delliert. 

Neben der LCR wird mit der auf ein Jahr 
bezogenen NSFR („Net Stable Funding 
Ratio“) eine weitere normative Kennzahl 
eingeführt, die das Verhältnis zwischen 
der Höhe der verfügbaren Refinanzie-
rungsmittel (im Zähler) und der Höhe 
des Finanzierungsbedarfs (im Nenner) in 
Relation zueinander setzt. Auch hierbei 
soll stets eine Quote von mindestens 100 
Prozent eingehalten werden. Mit dieser 
für das deutsche Aufsichtrecht neuen 
Kennzahl soll (ebenfalls unter Stressbe-

dingungen) auf einen Betrachtungszeit-
raum von einem Jahr die stabile Refinan-
zierungsstruktur durch die Einschränkung 
des Ausmaßes der Fristentransformation 
und die Verwendung entsprechend stabiler 
Refinanzierungsquellen gesichert werden. 

Da die zur Refinanzierung herangezo-
genen unterschiedlichen Vermögenswerte 
der Passivseite abhängig von bestim-
menden Merkmalen wie etwa der Laufzeit 
und der Art der Forderungsgegner un-
terschiedliche Stabilitätsgrade aufweisen, 
wird dieser Umstand mit einem „ASF-Fak-
tor“ („Available Stable Funding“) von null 
bis 100 Prozent berücksichtigt, der die in 
einem Jahr verfügbaren Refinanzierungs-
mittel über Gewichtungsfaktoren appro-
ximiert. Spiegelbildlich dazu gibt es den 
„RSF-Faktor“ („Reliable Stable Funding“), 
der ausdrückt, inwieweit die Aktiv-Positi-
onen im Betrachtungszeitraum nicht als 
Zahlungsmittel verwendet werden können 
und deshalb mit stabilen Passiv-Positionen 
refinanziert werden müssen.

Ergänzt werden die normativen Kenn-
zahlen durch weitere „Beobachtungsme-
triken“, auf die jedoch mangels der Defini-
tion von Mindestquoten und Sanktionsre-
gelungen im hier erörterten Kontext nicht 
näher eingegangen werden soll.

Stufenweise Einführung 

Um ein schlagartiges Anwachsen der An-
forderungen mit der absehbaren Folge von 
Überbelastungen der Finanzinstitute und 
anschließenden negativen Wirkungen auf 
die Finanzmärkte und die Realwirtschaft 
insgesamt in Form von Finanzierungs-
klemmen zu vermeiden, ist eine durch 
Übergangsregelungen gewährleistete 
schrittweise Umsetzung vorgesehen: 

Die Quote für „hartes“ Kernkapital 
soll 2013 mit einer Quote von 3,5 Pro-
zent eingeführt werden und stufenweise 
im Zeitraum bis 2015 auf die Zielgröße 
von 4,5 Prozent anwachsen. Erst im An-
schluss (von 2016 bis 2019) soll dann der 
vorzuhaltende Kapitalerhaltungspuffer 
ebenfalls schrittweise aufgebaut werden. 
Dem Ansatz des Vertrauensschutzes und 
einer übergangsweise umgesetzten Ein-
führung folgend sollen Abzugspositionen 
vom harten Kernkapital erst im Jahre 2013 
beginnend über einen Zeitraum von zehn 
Jahren stufenweise auslaufen. 

Auch die Leverage Ratio soll nach ei-
ner Übergangsphase mit verpflichtender 
Berechnung seitens der Institute und an-

schließender Meldung ab 2013 frühestens 
ab 2018 als verbindliche Kennzahl ein-
geführt werden, wobei sich der Baseler 
Ausschuss sogar einen Verzicht auf die 
Leverage Ratio vorbehält. Nach heutigem 
Stand soll die Leverage Ratio ab 2015 offen-
gelegt werden, im Jahr 2017 soll die finale 
Kalibrierung erfolgen. 

Auch die NSFR wird erst ab 2018 als 
verbindliche Kennzahl eingeführt. In der 
bis 2018 andauernden Übergangsphase 
werden die Auswirkungen der NSFR auf 
die unterschiedlichen Geschäftsmodelle 
untersucht und (sofern dies notwendig 
erscheint) noch weitere Kalibrierungsmaß-
nahmen ergriffen.

Nach der oben erfolgten Darstellung der we-
sentlichen Veränderungen infolge des Basel-
II-Regelwerks widmet sich der zweite Teil des 
Beitrags (erscheint in Ausgabe 12/2011 des 
RISIKO MANAGER) den Folgen der neuen 
regulatorischen Rahmenbedingungen für die 
Geschäftsmodelle der Banken und für die Re-
alwirtschaft. q
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